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Interkommunale Zusammenarbeit im 
Ordnungswesen/Freiwilligen Polizeidienst

Die Förderung der Interkommunalen 
Zusammenarbeit durch die Hessische 

Landesregierung
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Kommunalstrukturen nach der Gebietsreform

• leistungsfähige Strukturen durch umfassende territoriale 
kommunale Neugliederung in den 70er Jahren

• Aber: noch viele kleinere Gemeinden (z.B. 121 Gemeinden 
unter 5000 EW)

• Hess. Rechnungshof: Mindestgröße für effiziente Verwaltung 
liegt bei ca. 8000 EW 

• Position Landesregierung: Keine Gebietsreform mehr „von 
oben“

21 Landkreise und 5 kreisfreie Städte 
421 kreisangehörige Städte und Gemeinden :
43 Städte und Gemeinden bis unter 3000  EW
78 Städte und Gemeinden von 3000 bis unter 5000 EW
89 Städte und Gemeinden von 5000 bis unter 7500 EW
50 Städte und Gemeinden von 7500 bis unter 10.000 EW

166 Städte und Gemeinden über 10.000 EW
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Warum?: Veränderte Rahmenbedingungen, 
insbesondere für kleinere Gemeinden durch 
demografischen Wandel, Finanzprobleme, 
Konkurrenz der Regionen und Räume

Vorteile: Einsparungen 

Synergieeffekte                         Aufwandsminderung 

stärkere Spezialisierung           Qualitätssteigerung

Ziel: Aufrechterhaltung Dienstleistungsangebot in den Kommunen 

Lösungsansätze für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden

Interkommunale Zusammenarbeit
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 Auszug aus Koalitionsvereinbarung
„In Zeiten immer knapper werdender finanzieller Spielräume auf allen staatlichen Ebenen bei

gleichbleibenden und sogar wachsenden Aufgaben ist die interkommunale Zusammenarbeit für uns ein

wesentliches Instrument, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. Dem Ausbau der

interkommunalen Zusammenarbeit messen wir daher eine große Bedeutung bei und werden auch

weiterhin Anreize dafür bieten.“

 Förderprogramm (seit 2004; 2008/2011/2016)
 Kein anderes Bundesland hat ein vergleichbares eigenes unbürokratisches 

Förderprogramm für IKZ

 Beratungsangebot (Kompetenzzentrum)
 Kompetenzzentrum berät die Kommunen in allen Fragen der IKZ 

 Kompetenzzentrum hat mit seinen Leistungen absoluten Alleinstellungscharakter im 
Ländervergleich

 Referat im Innenministerium zuständig für die Förderung und grundsätzlichen Fragen 

 Öffentlichkeitsarbeit     

 Kongresse

Unterstützung durch 
die Hessische Landesregierung 
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Historie

• 2004: Erstes Förderprogramm

 Förderung von kleineren Gemeinden (max. 20)
 Eingeschränkter Förderbereich (nur wenige Aufgaben, 

z.B. Personalverwaltung, Gemeindekassen, Bauhof)

• 2008: Neuauflage des Förderprogramms
 Erhöhung Fördervolumen
 Erweiterung der Anerkennungsvoraussetzungen

• 2009: Eigenes Referat innerhalb der Kommunalabteilung

• 2009: Gründung des Kompetenzzentrums für IKZ gemeinsam
mit den kommunalen Spitzenverbänden.

• 2011: Neues Förderprogramm

 Alle 447 Kommunen sind förderberechtigt 
 Erhebliche Ausweitung der Fördertatbestände (Fusion 

Ortsteilfeuerwehren)

• 2013: Kompetenzzentrum = Stabstelle des Innenministerium
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 Geförderte Kooperationen und Fördersumme:

 2004 – 2008: 16 Kooperationen mit rd. 1,2 Mio €

 2008: 4 Kooperationen mit rd. 350 Td. €

 2009: 13 Kooperationen mit rd. 625 Td. €

 2010: 6 Kooperationen mit rd. 475 Td. €

 2011: 12 Kooperationen mit rd. 900 Td. €

 2012:  28 Kooperationen mit rd. 1,7 Mio. €

 2013: 30 Kooperationen mit rd. 2,3 Mio. €

 2014: 36 Kooperationen mit rd. 2,7 Mio. €

 2015: 36 Kooperationen mit rd. 2,2 Mio. €

 2016: 36 Kooperationen mit rd. 3,1 Mio. €

Erfolgsmodell Rahmenvereinbarung
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Geförderte Kooperationen 2016

Bereiche
Anzahl der 

Kooperationen
Fördersumme €

Unterstützung Gemeindefusion 1 170.000

Gemeindeverwaltungsverbände 3 835.000

Fusion von Ortsteilfeuerwehren 11 485.000

Kreisweite bzw. kreisübergreifende Kooperationen in den 

Bereichen Geodateninfrastruktur, Behördennummer 115, 

Breitbandversorgung, Cybersichersicherheit

4 550.000

Tourismus 3 300.000

Kassenwesen, Gemeinschaftskasse 2 150.000

Bauhöfe 3 180.000

Sonstige ( 1 Freiwilliger Polizeidienst = 75.000) 8 430.000

:
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Ergebnis der Evaluation          nur geringfügige Änderungen 

 Erweiterung der Antragsberechtigung (Landkreise, 
Zweckverbände) – Ziffer 2 –

 Antragsvoraussetzung „Vorbildcharakter“ entfällt – Ziffer 3.3 –

 Konkretisierung des Katalogs Zuwendungen – Ziffer 4 –

 bes. Förderung für breit angelegte, umfangreiche Kooperationen 

 Gemeindeverwaltungsverbände

 Maßnahmen für vorbereitende Maßnahmen (Machbarkeitsstudie, 
Öffentlichkeitsarbeit) 

 Vorlage Sachbericht – Darstellung Effizienzgewinn 15% jährlich 
– Ziffer 8 –

Rahmenvereinbarung 2016 
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Projekte enger Zusammenarbeit
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Förderverfahren

 Anträge sind auf dem Dienstweg an das Innenministerium/
Referat IV 3 – Kommunale Strukturen und interkommunale
Zusammenarbeit – zu richten.

 Die Aufsichtsbehörden nehmen zu den Anträgen Stellung.

 Der Antrag ist schriftlich formlos zu stellen.

 Auf einer Anlage ist der Effizienzgewinn darzustellen.

 Schriftliche Vereinbarung (z.B. öff.-rechtliche Vereinbarung).

 Beschlüsse der Gemeindevertretungen/Stadtverordneten-
versammlungen.
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Effizienzgewinn 

 Effizienzgewinn, d.h. Reduzierung von Aufwendungen von
mindestens 15% in jedem Jahr

 Darstellung der personellen und sächlichen Ausgaben
(s. Tabelle)

 Investitionsfolgeaufwendungen können mit einfließen

 Verhältnis Förderbetrag ./. Einsparungen soll in einem
angemessenen Verhältnis stehen

 Basis für die Erstellung des Sachberichts/Abschlussberichts
(vorzulegen im 5. Jahr der Kooperation)
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Darstellung Effizienzgewinn
(Mustertabelle)

Vorschlag für einen zahlenmäßigen Nachweis der Einsparung

Kostenart jährliche 
Aufwendungen vor 
Zusammenschluss

jährliche Aufwendungen nach Zusammenschluss Einsparung in %

Jahr Jahr Jahr Jahr

Baukosten/ 
Renovierung
Personalkosten
Gebühreneinnahmen
Zwischensumme
Abschreib Baukosten
Abschreib Software
Abschreibung 
Büroausstattung

Summe

ggf. Nebenrechnung für einmalige Kosten
einmalige Kosten für 
IKZ

Abschreibungszeitrau
m in Jahren

jährlicher 
Abschreibungs-betrag

Baukosten
Software
Büroausstattung
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Besonderheiten bei Antragstellung 
im Bereich  Ordnungswesen   

 Förderfähiger Aufgabenbereich Ordnungswesen nach der
Rahmenvereinbarung:

Darstellung und Definition Aufgabenbereich der klassischen
Ordnungsbehörde und der Verwaltungsbehörde

(DurchführungsVO zum HSOG)

Überwachung des Straßenverkehrs,
einschließl. Verfolgung von OWIGs - §§ 24, 24a 
StVG
Pass, Personalausweiswesen
Überwachung Versammlungsrecht
Lärmbekämpfung
Festsetzung der Sperrzeit
Bekämpfung der verbotenen Prostitution
Durchführung der Hundeverordnung

(Spezielle Gesetze)

Gewerbeordnung
Gaststättengesetz
Ladenöffnungsgesetz
Jugendschutzgesetz
Personenbeförderungsgesetz
Jagdgesetz
Hess. Feld- und Forstschutzgesetz
Hess. Freiheitsentziehungsgesetz
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Besonderheiten bei Antragstellung 
im Bereich Freiwilliger Polizeidienst  

 Koordinationsverträge der beteiligten Kommunen mit dem
Land Hessen

 Ansprechpartner im Innenministerium LPP 1 Einsatz:
Herr Dirk Kleiss (0611/353 2115)

 Koordinator in jedem Polizeipräsidium in der Abteilung E 4
bzw. beim PP Mittelhessen in der Abteilung E 2
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 Freiwilliger Polizeidienst 

 Stadtallendorf/Neustadt/Kirchhain

 Freigericht/Linsengericht/Gelnhausen 

 Wächtersbach/Brachtal

 Rödermark/Dietzenbach

 Hungen/Heuchelheim/Linden

 Ordnungswesen

 Habichtswald/Bad Emstal/Breuna/Gudensberg/Naumburg/ 
Niederstein/Zierenberg

 Neu-Anspach/Usingen

 Melsungen/Felsberg/Spangenberg/Malsfeld/Morschen 

Förderungen im Ordnungswesen und 
Freiwilligen Polizeidienst 
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 § 1 Satz 2 KGG:
Eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung ist nicht zulässig,

wenn die gemeinsame Wahrnehmung einer Aufgabe durch

Gesetz ausgeschlossen ist.

 § 85 Abs. 2 HSOG 
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen örtlichen Ordnungs-
behördenbezirk

 § 82 Abs. 1 HSOG
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen örtlichen Verwaltungs-
behördenbezirk

Ausschluss Aufgabenübertragung an Gemeindeverwaltungsverband

Exkurs: Zusammenarbeit im Bereich des 
Ordnungswesen  
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Vielen Dank

Für Ihre Aufmerksamkeit


